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Die in der Hauptversammlung vom 21. Juli 2016 unter dem dortigen 

Tagesordnungspunkt 8 beschlossene Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von 

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen endet mit dem 20. Juli 2021. Damit 

der Vorstand wieder für fünf Jahre in der Lage ist, attraktive und flexible 

Finanzierungsmöglichkeiten zu nutzen, sollen die noch bestehende Ermächtigung 

aufgehoben und das bisher nicht in Anspruch genommene bedingte Kapital 2016 

(§  4  Abs. 4 der Satzung) entsprechend angepasst werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Die in der Hauptversammlung vom 21. Juli 2016 unter dem dortigen 

Tagesordnungspunkt 8 beschlossene Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe 

von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen endet mit dem 

20. Juli 2021. Diese Ermächtigung wird mit Wirkung der nachfolgend zu 

beschließenden neuen Ermächtigung aufgehoben. 

b) Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen 

aa) Ermächtigungszeitraum, Nennbetrag, Aktienzahl, Laufzeit, Verzinsung 

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 18. Mai 2026 einmalig oder mehrmals 

verzinsliche und auf den Inhaber oder auf den Namen lautende Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 

100.000.000 mit oder ohne Laufzeitbegrenzung zu begeben und den Inhabern 

der jeweiligen, unter sich gleichberechtigten Teilschuldverschreibungen 

Options- oder Wandlungsrechte auf bis zu 5.000.000 auf den Inhaber lautende 

nennbetragslose Stammaktien mit Stimmrecht (Stückaktien) der Gesellschaft 

nach näherer Maßgabe der Bedingungen der Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen zu gewähren. Die Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen haben eine Mindestlaufzeit von jeweils vier 

Jahren. Erst nach Ablauf dieser Mindestlaufzeit dürfen die Gläubiger der 

Options- und Wandelschuldverschreibungen den Umtausch der Options- und 

Wandelschuldverschreibungen in Aktien verlangen. Die Laufzeit der 

Optionsrechte bzw. Wandlungsrechte darf die Laufzeit der Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen nicht überschreiten. Die Options- oder 
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Wandelschuldverschreibungen können auch mit einer variablen Verzinsung 

ausgestattet werden, wobei die Verzinsung wie bei einer 

Gewinnschuldverschreibung vollständig oder teilweise von der Höhe der 

Dividende der Gesellschaft abhängig sein kann. 

bb) Währung, Ausgabe durch Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften 

Die Options- oder Wandelschuldverschreibungen können außer in Euro auch 

– unter Begrenzung auf den entsprechenden Euro-Gegenwert – in der 

gesetzlichen Währung eines OECD-Landes begeben werden. Sie können 

auch durch unmittelbare oder mittelbare Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften 

der Gesellschaft (Gesellschaften, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder 

mittelbar mit Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist) begeben 

werden; in diesem Fall wird der Vorstand ermächtigt, für die Gesellschaft die 

Garantie für die Options- oder Wandelschuldverschreibungen zu übernehmen 

und den Inhabern solcher Options- oder Wandelschuldverschreibungen 

Options- bzw. Wandlungsrechte auf Aktien der Gesellschaft zu gewähren bzw. 

zu garantieren. 

cc) Options- und Wandlungsrecht 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder 

Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den 

Inhaber nach näherer Maßgabe der Optionsbedingungen zum Bezug von 

Stückaktien der Gesellschaft berechtigen. Die Optionsbedingungen können 

vorsehen, dass der Optionspreis ganz oder teilweise auch durch Übertragung 

von Teilschuldverschreibungen erfüllt werden kann. Das Bezugsverhältnis 

ergibt sich in diesem Fall aus der Division des Nennbetrags einer 

Teilschuldverschreibung durch den Optionspreis für eine Aktie der 

Gesellschaft. Daraus resultierende rechnerische Bruchteile von Aktien werden 

in Geld ausgeglichen; ferner können diese Bruchteile nach Maßgabe der 

Options- oder Anleihebedingungen, gegebenenfalls gegen Zuzahlung, zum 

Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden. Der in einen Nennwert umgerechnete 

Anteil am Grundkapital der je Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien 

darf den Nennwert der einzelnen Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. 
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Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber 

das Recht, ihre Teilschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der 

Wandelschuldverschreibungsbedingungen in Stückaktien der Gesellschaft 

umzutauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des 

Nennbetrages einer Teilschuldverschreibung durch den Wandlungspreis für 

eine Aktie der Gesellschaft. Daraus resultierende rechnerische Bruchteile von 

Aktien werden in Geld ausgeglichen, ferner können eine in bar zu leistende 

Zuzahlung und die Zusammenlegung oder ein Ausgleich für nicht 

wandlungsfähige Spitzen festgelegt werden. Die Anleihebedingungen können 

auch ein variables Umtauschverhältnis und die Bestimmung des 

Wandlungspreises (vorbehaltlich des unter Ziffer ff) bestimmten 

Mindestpreises) innerhalb einer vorgegebenen Bandbreite in Abhängigkeit 

von der Entwicklung des Kurses der Aktie der Gesellschaft während der 

Laufzeit der Wandelschuldverschreibungen vorsehen. Der in einen Nennwert 

umgerechnete Anteil am Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden 

Aktien darf den Nennbetrag der Wandelschuldverschreibung nicht 

übersteigen. 

dd) Options- und Wandlungspflicht; Ersetzungsbefugnis 

Die Bedingungen der Options- oder Wandelschuldverschreibungen können 

auch eine Options- bzw. Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu 

einem anderen Zeitpunkt (jeweils auch „Endfälligkeit“) begründen (Options- 

oder Wandlungspflicht) oder das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei 

Endfälligkeit den Gläubigern der Options- oder Wandelschuldverschreibungen 

ganz oder teilweise an Stelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages Aktien der 

Gesellschaft zu gewähren (Ersetzungsbefugnis). Der in einen Nennwert 

umgerechnete Anteil am Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden 

Aktien darf auch in diesen Fällen den Nennbetrag der Options- oder 

Wandelschuldverschreibung nicht übersteigen. 

ee) Gewährung neuer Aktien; Geldzahlung 

Die Gesellschaft gewährt im Fall der Wandlung oder Optionsausübung bzw. 

bei der Erfüllung der Options- bzw. Wandlungspflichten neue Aktien aus 
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bedingtem Kapital. Die Bedingungen der Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen können auch das Recht der Gesellschaft 

vorsehen, im Fall der Optionsausübung oder Wandlung bzw. bei Erfüllung der 

Options- oder Wandlungspflichten keine Aktien der Gesellschaft zu gewähren, 

sondern den Gegenwert in Geld zu zahlen, der nach näherer Maßgabe der 

Schuldverschreibungsbedingungen dem Durchschnitt der 

Schlussauktionspreise der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel der 

Frankfurter Wertpapierbörse oder einem an die Stelle des Xetra-Systems 

getretenen Nachfolgesystem während der ein bis zehn Börsentage vor oder 

nach Erklärung der Optionsausübung oder Wandlung oder, im Falle von 

Options- oder Wandlungspflichten, vor oder nach dem Tag der Endfälligkeit 

entspricht. 

ff) Options-/Wandlungspreis, wertwahrende Anpassung des Options- oder 

Wandlungspreises 

Der jeweils im Verhältnis des Nennwerts einer Teilschuldverschreibung zu der 

Anzahl der dafür zu beziehenden Aktien festzusetzende Options- oder 

Wandlungspreis für eine Aktie wird in Euro festgelegt und muss  

(1) mindestens 80% des durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien der 

Gesellschaft im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse oder in 

einem entsprechenden Nachfolgesystem an den letzten zehn 

Börsentagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über 

die Ausgabe der Options- oder Wandelschuldverschreibungen betragen,  

oder 

(2) für den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts mindestens 80% des 

durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft im Xetra-

Handel der Frankfurter Wertpapierbörse oder in einem entsprechenden 

Nachfolgesystem in dem Zeitraum vom Beginn der Bezugsfrist bis 

einschließlich des Tages vor der Bekanntmachung der endgültigen 

Festlegung der Konditionen gemäß § 186 Absatz 2 Aktiengesetz 

betragen.  

Die Optionsbedingungen können vorsehen, dass der Optionspreis 
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(vorbehaltlich des oben bestimmten Mindestpreises) innerhalb einer 

vorgegebenen Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung des Kurses der 

Aktie der Gesellschaft während der Laufzeit der 

Optionsschuldverschreibungen verändert werden kann.  

Abweichend hiervon kann der Wandlungs- oder Optionspreis in den Fällen 

einer Wandlungs- oder Optionspflicht (Ziff. dd)) dem durchschnittlichen 

Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel der Frankfurter 

Wertpapierbörse oder in einem entsprechenden Nachfolgesystem während 

der zehn Börsentage vor oder nach dem Tag der Endfälligkeit zu entsprechen, 

auch wenn dieser Durchschnittskurs unterhalb des oben genannten 

Mindestwandlungs- oder Optionspreis 80% liegt. 

§ 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt. 

Der Options- oder Wandlungspreis kann während der Options- oder 

Wandlungsfrist unbeschadet des geringsten Ausgabebetrages gemäß § 9 

Abs. 1 AktG wertwahrend angepasst werden, wenn Verwässerungen des 

wirtschaftlichen Werts der bestehenden Options- oder Wandlungsrechte bzw. 

-pflichten eintreten, soweit die Anpassung nicht bereits durch Gesetz 

zwingend geregelt ist.   

Statt einer Anpassung des Options- oder Wandlungspreises kann nach 

näherer Bestimmung der Bedingungen der Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen in allen diesen Fällen auch die Zahlung eines 

entsprechenden Betrages in Geld durch die Gesellschaft bei Ausübung des 

Options- oder Wandlungsrechts oder bei der Erfüllung der Options- oder 

Wandlungspflicht vorgesehen oder den Inhabern der Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen Bezugsrechte als Kompensation eingeräumt 

werden. 

gg) Bezugsrecht, Bezugsrechtsausschluss 

Die Options- oder Wandelschuldverschreibungen sind den Aktionären der 

Gesellschaft grundsätzlich zum Bezug anzubieten. Das gesetzliche 

Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass die Options- 

oder Wandelschuldverschreibungen von einem oder mehreren Kreditinstituten 
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oder diesen nach § 186 Absatz 5 Satz 1 AktG gleichstehenden Unternehmen 

mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der 

Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Werden die Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen von einer unmittelbaren oder mittelbaren 

Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft der Gesellschaft ausgegeben, so hat die 

Gesellschaft das Bezugsrecht der Aktionäre entsprechend sicherzustellen. 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auf die Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen in folgenden Fällen auszuschließen:  

(1) für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben; 

(2) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von bereits zuvor 

ausgegebenen Options- oder Wandelanschuldverschreibungen mit 

Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten auf Aktien der 

Gesellschaft ein Bezugsrecht in dem Umfang gewähren zu können, wie 

es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. nach 

Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht zustehen würde; 

(3) sofern die Options- oder Wandelschuldverschreibungen so ausgestattet 

werden, dass ihr Ausgabepreis ihren nach anerkannten 

finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert 

nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum 

Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch nur für Schuldverschreibungen mit 

Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten auf Aktien mit einem 

anteiligen Betrag von insgesamt bis zu 10 % des Grundkapitals der 

Gesellschaft. Für die Berechnung der 10 %-Grenze ist die Höhe des 

Grundkapitals zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der 

Hauptversammlung über diese Ermächtigung oder – falls dieser Wert 

geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung 

maßgebend. Das Ermächtigungsvolumen verringert sich um den 

anteiligen Betrag am Grundkapital, der auf Aktien entfällt oder auf den sich 

Options- oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten aus Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen beziehen, die seit Erteilung dieser 
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Ermächtigung in unmittelbarer, entsprechender oder sinngemäßer 

Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert 

worden sind.  

hh) Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Einzelheiten 

Der Vorstand wird ermächtigt, im vorgenannten Rahmen die weiteren 

Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, Art der Verzinsung, 

Ausgabepreis, mögliche Variabilität von Optionspreis oder 

Umtauschverhältnis, Laufzeit und Stückelung sowie Options- oder 

Wandlungszeitraum, festzulegen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der 

die Options- oder Wandelschuldverschreibungen begebenden 

Mehrheitsbeteiligungs-gesellschaften der Gesellschaft festzulegen. 

c) Änderung der Satzung 

§ 4 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt angepasst: 

 „Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 5.000.000 durch 

Ausgabe von bis zu 5.000.000 auf den Inhaber lautenden neuen 

Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Die bedingte 

Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Aktien bei 

Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von 

Options- oder Wandlungspflichten an die Inhaber der aufgrund der 

Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 19. Mai 2021 

ausgegebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen. Die neuen 

Aktien werden zu dem gemäß der Ermächtigung vom 19. Mai 2021 

(Ermächtigung 2021) festgelegten Options- oder Wandlungspreis 

(Ausgabebetrag der Aktie) ausgegeben. Die bedingte Kapitalerhöhung wird 

nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsscheinen aus 

Optionsschuldverschreibungen oder Wandelschuldverschreibungen, die 

von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren 

Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften auf Grund der Ermächtigung vom 

19. Mai 2021 bis zum 18. Mai 2026 ausgegeben oder garantiert werden, 

von ihren Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder ihren 
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entsprechenden Options- oder Wandlungspflichten nachkommen oder die 

Gesellschaft von einer Ersetzungsbefugnis Gebrauch macht. Die neuen 

Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch 

Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von 

Options- oder Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil; soweit 

rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

Gewinnbeteiligung neuer Aktien hiervon und von § 60 Abs. 2 AktG 

abweichend, auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. 

 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 

festzusetzen. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach 

vollständiger oder teilweiser Ausnutzung des Bedingten Kapitals 2021 oder 

nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.“ 

 


